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Erste Satzung zur Änderung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Laatzen

Aufgrund der §§ 10, 11 und 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NKomVG) vom 17 Dezember2010 (Nds. GVBI. 8. 576), zuletztgeändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.12.2014 (Nds. GVBI. 8. 434) hat der Rat der
Stadt Laatzen In seiner Sitzung am folgende 1. Änderungsatzung
zur Hauptsatzung der Stadt Laatzen beschlossen:

§1

§ 6 der Hauptsatzung der Stadt Laatzen wird gestrichen und durch nachfolgenden
Text ersetzt:

§6
Beamtinnen und Beamte auf Zeit

Außer der Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister werden ab dem 01.01.2016zwei wei
tere leitende Beamtinnen / Beamte in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen.

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Laatzen, den

Jürgen Köhne
Bürgermeister


